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RS OGH 1986/5/27 14Ob86/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.05.1986

Norm

ABGB §1151 ID

ABGB §1158 I

Rechtssatz

Schlägt der Dienstnehmer selbst das Angebot, das auf Grund eines sachlich nicht gerechtfertigten

Kettendienstvertrages bestehende Dienstverhältnis fortzusetzen, aus, liegt darin zwar keine Kündigung, wohl aber eine

die Heilung des allenfalls bisher teilnichtigen Arbeitsvertrages bewirkende Willenserklärung und nicht eine bloße

Wissenserklärung.
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